
 
 

 
 

Arbeitshilfe: Erforderliche Mindestbeträge bei Aufenthalten zu Bildungs- und Erwerbszwecken 

Stand: Januar 2026  

In der Regel wird für die Erteilung und Verlängerung eines Aufenthaltstitels vorausgesetzt, dass der Lebensunterhalt gesichert ist. Dies gilt insbesondere für die 

Aufenthaltstitel nach Kapitel 2, Abschnitt 3 und 4 des Aufenthaltsgesetzes (das sind die Aufenthalte zum Zwecke einer Ausbildung, eines Studiums oder der 

Erwerbstätigkeit). In manchen Fällen werden bestimmte Mindestbeträge gefordert. Dies gilt vor allem für die Blaue Karte-EU sowie bei einigen Aufenthaltser-

laubnissen zum Zwecke einer Erwerbstätigkeit für Personen, die bereits über 44 Jahre alt sind. In anderen Fällen sind die geforderten Mindestbeträge abhängig 

von der individuellen Lebenssituation (z. B. von der Höhe der individuellen Unterkunftskosten) oder von vorgegebenen, unterschiedlich hohen Richtwerten.  

Da es somit sehr unterschiedliche Werte für die jeweils geforderten Mindestbeträge bzw. die Prüfung der Lebensunterhaltssicherung gibt, soll die vorliegende 

Arbeitshilfe hierzu eine übersichtsartige Hilfestellung leisten und für die jeweiligen Aufenthaltstitel eine Orientierung über die geforderten Mindestbeträge 

geben. Wie es bei tabellarischen Übersichten nicht zu vermeiden ist, bietet auch diese Arbeitshilfe nur einen groben Orientierungsrahmen und ersetzt keines-

falls eine individuelle Prüfung. Zudem kann es unterschiedliche Auslegungen des geltenden Rechts und der Rechtsprechung geben. Wenn Sie Fehler oder Un-

klarheiten bemerken, melden Sie sich gern! 

Wichtig: Die dargestellten Mindestbeträge sind lediglich als ausländerrechtliche Orientierungsgrößen für die Sicherung des Lebensunterhalts in Bezug auf die 

Erteilung eines Aufenthaltstitels zu verstehen. Daneben muss im Rahmen der Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit in vielen Fällen zusätzlich eine Prüfung 

der Beschäftigungsbedingungen durchgeführt werden. Für diese Zustimmung ist eine wesentliche Voraussetzung, dass die Entlohnung nicht schlechter ist als 

für vergleichbare inländische Arbeitnehmer*innen. Hierfür ist (je nach Betrieb, Branche und Tätigkeit) Tariflohn, ortsüblicher Lohn oder Mindestlohn einzuhal-

ten, der erheblich über den dargestellten ausländerrechtlichen Mindestbeträgen liegen kann. 

Ausführliche Informationen zum Thema Lebensunterhaltssicherung gibt die Arbeitshilfe des Paritätischen: „Visum, Aufenthaltserlaubnis, Niederlassungserlaub-

nis: Die Sicherung des Lebensunterhalts als Erteilungsvoraussetzung für einen Aufenthaltstitel“ 
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Hafenstr. 3-5, 48153 Münster.  
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Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 16a AufenthG AE für Aus- und 
Weiterbildung 

822 Euro  
monatlich netto bei schulischer oder 
betrieblicher Berufsausbildung 
 
855 Euro  
monatlich netto bei betrieblicher 
Weiterbildung, die keine Berufsaus-
bildung ist 

Wenn eine Krankenversicherung nicht aufgrund sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
besteht (z. B. bei schulischer Ausbildung) und auch nicht von Dritten übernommen wird, er-
höht sich der geforderte Netto-Betrag um 137 Euro monatlich. Bei kostenfreier Unterkunft 
reduziert sich der geforderte Betrag um 380 Euro monatlich. Bei kostenfreier Verpflegung 
reduziert sich der geforderte Betrag um 150 Euro monatlich. Das erforderliche Einkommen 
kann durch Erwerbseinkommen oder (auch ergänzend) durch Sperrkonto oder Verpflich-
tungserklärung nachgewiesen werden. Auch BAB zählt zum Einkommen. 
Es handelt sich um Richtwerte. Auch bei einem geringeren Einkommen kann der Lebensun-
terhalt als gesichert gelten, wenn ein tatsächlich geringerer Bedarf nachgewiesen wird (etwa 
geringere Unterkunftskosten als 380 Euro).  
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 S. 5f AufenthG, BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 
2.3.5.1 ff; Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu den Werten nach § 2 Abs. 3 AufenthG für 

das Jahr 2026: https://t1p.de/52i8p; Visumhandbuch: Eintrag „Aus- und Weiterbildung“. Die 

BAföG-Sätze sind zum 25. Juli bzw. 1. August 2024 erhöht worden. Daher stimmen die kon-
kreten Beträge in den verlinkten Anwendungshinweisen und im Visumhandbuch nicht mehr. 

§ 16b AufenthG AE für Studium 992 Euro  
monatlich netto 

Wenn Krankenversicherung von Dritten übernommen wird oder bei Erwerbstätigkeit Teil der 
Sozialabgaben ist, reduziert sich der geforderte Netto-Betrag um 137 Euro monatlich. Bei 
kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 380 Euro monatlich. Bei 
kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 150 Euro monatlich. 
Ansonsten: Siehe zu § 16a.  

§ 16c AufenthG Aufenthalt ohne 
Aufenthaltstitel 
für bis zu 360 
Tage („mobile 
Studierende“) 

992 Euro  
monatlich netto 

Wenn Krankenversicherung von Dritten übernommen wird oder bei Erwerbstätigkeit Teil der 
Sozialabgaben ist, reduziert sich der geforderte Netto-Betrag um 137 Euro monatlich. Bei 
kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 380 Euro monatlich. Bei 
kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 150 Euro monatlich. 
Ansonsten siehe zu § 16a. 

§ 16d AufenthG AE für Anerken-
nung einer aus-
ländischen 
Berufsqualifika-
tion 

941 Euro  
monatlich netto 

Wenn eine Krankenversicherung nicht aufgrund sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
besteht (z. B. bei schulischer Maßnahme oder geringfügiger Beschäftigung) und auch nicht 
von Dritten übernommen wird, erhöht sich der geforderte Netto-Betrag um 137 Euro mo-
natlich. Bei kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 380 Euro mo-
natlich. Bei kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 150 Euro mo-
natlich. 
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 S. 5 und 6 AufenthG. Ansonsten siehe zu § 16a. 

  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://t1p.de/52i8p
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 16e AufenthG AE für studien-
bezogenes  
Praktikum-EU  

855 Euro  
monatlich netto 

Wenn eine Krankenversicherung nicht aufgrund sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung 
besteht (z. B. bei geringfügiger Beschäftigung) und auch nicht von Dritten oder über das an-
dere EU-Land übernommen wird, erhöht sich der geforderte Netto-Betrag um 137 Euro mo-
natlich Bei kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 380 Euro monat-
lich. Bei kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 150 Euro monat-
lich. 
Ansonsten: Siehe zu § 16a 

§ 16f AufenthG 
 

AE für studien-
vorbereitenden 
Sprachkurs  

992 Euro  
monatlich netto 

Wenn Krankenversicherung bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung Teil der Sozial-
abgaben ist oder von Dritten übernommen wird, reduziert sich der geforderte Netto-Betrag 
um 137 Euro monatlich. Bei kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 
380 Euro monatlich. Bei kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 
150 Euro monatlich. Ansonsten siehe zu § 16a. 

§ 16f AufenthG 
 

AE für Sprach-
kurs, der nicht 
der Studienvor-
bereitung dient 

1.091 Euro  
monatlich netto 

Wenn Krankenversicherung bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung Teil der Sozial-
abgaben ist oder von Dritten übernommen wird, reduziert sich der geforderte Netto-Betrag 
um 137 Euro monatlich. Bei kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 
380 Euro monatlich. Bei kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 
150 Euro monatlich. 
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 S. 6 AufenthG. Ansonsten siehe zu § 16a. 

§ 16g AufenthG AE für Ausbil-
dung für Ausrei-
sepflichtige  
(Alternative zur 
Ausbildungsdul-
dung) 

666 Euro  
monatlich netto 

Bei kostenfreier Unterkunft oder wenn die Person bei den Eltern wohnt, reduziert sich der 
geforderte Betrag um 390 Euro monatlich. Bei kostenfreier Verpflegung reduziert sich der 
geforderte Betrag um 150 Euro monatlich. Auch BAB zählt zum Einkommen. Für § 16g Abs. 5 
AufenthG (Zeit der Suche einer neuen Ausbildungsstelle oder einer Anschlussbeschäftigung) 
wird kein Mindesteinkommen verlangt (§ 16g Abs. 10 AufenthG). 
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG; § 12 BAföG; Bekanntmachung im Bundesanzei-
ger zu den Werten nach § 2 Abs. 3 AufenthG für das Jahr 2026: https://t1p.de/52i8p. Diese 
bezieht sich zu § 16g AufenthG auf den Wert nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 BAföG. Die Reduzierung 
um 390 Euro (statt 380 Euro) bei kostenloser Unterkunft ergibt sich aus der Differenz zwi-
schen § 12 Abs. 1 Nr. 1 und § 12 Abs. 2 Nr. 1 BAföG. Zusätzliche Beträge für Krankenversi-
cherungsbeiträge werden nicht verlangt. 

§ 17 Abs. 1  
AufenthG 

AE zur Ausbil-
dungsplatzsu-
che bzw. Studi-
enbewerbung 

1.091 Euro  
monatlich netto 

Wenn Krankenversicherung bei sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung Teil der Sozial-
abgaben ist oder von Dritten übernommen wird, reduziert sich der geforderte Netto-Betrag 
um 137 Euro monatlich. Bei kostenfreier Unterkunft reduziert sich der geforderte Betrag um 
380 Euro monatlich. Bei kostenfreier Verpflegung reduziert sich der geforderte Betrag um 
150 Euro monatlich. 
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 S. 6 AufenthG. Ansonsten siehe zu § 16a. 

https://t1p.de/52i8p


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 18a AufenthG 
(wenn die Person 
bei erstmaliger 
Erteilung der AE 
unter 45 Jahre alt 
ist). 

AE zum Zweck 
der qualifizier-
ten Beschäfti-
gung als Fach-
kraft mit Berufs-
ausbildung 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person  

Es gibt kein festgelegtes Mindesteinkommen. Durch das Einkommen muss jedoch in der Re-
gel der Lebensunterhalt gesichert sein. Das heißt: Es darf kein Anspruch auf aufstockende 
Leistungen nach SGB II bestehen. Es muss daher das anrechenbare Einkommen (nach Abzug 
der Erwerbstätigen-Freibeträge gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individuelle Bedarf 
(jeweiliger Regelbedarf plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, 
Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei zum 
Einkommen hinzugerechnet. Bei einer Vollzeitstelle wird stets vermutet, dass der Lebensun-
terhalt gesichert ist. 
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 AufenthG; BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 2.3 ff; Vi-
sumhandbuch: Eintrag „Lebensunterhalt bei nationalen Visa“; BMI: Allgemeine Verwaltungs-
vorschriften zum AufenthG, Nr. 2.3. 

§ 18a AufenthG 
(wenn die Person 
bei erstmaliger 
Erteilung der AE 
45 Jahre oder äl-
ter ist). 

AE zum Zweck 
der qualifizier-
ten Beschäfti-
gung als Fach-
kraft mit Berufs-
ausbildung 

4.647,50 Euro 
brutto monatlich 

55.770 Euro  
brutto jährlich 

Personen, die erstmalig eine Aufenthaltserlaubnis nach § 18a oder 18b AufenthG erhalten 
und zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre oder älter sind, müssen ein Mindesteinkommen von 55 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung nachweisen. 
Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über eine angemessene Altersversorgung erbracht wer-
den kann. Von dem Mindesteinkommen kann in begründeten Ausnahmefällen, in denen ein 
öffentliches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarktpolitisches Inte-
resse an der Beschäftigung besteht, abgesehen werden. 
Rechtsgrundlagen: § 18 Abs. 2 Nr. 5 AufenthG; BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 
18.2.5; BMI: Bekanntmachung vom 2. Dezember 2025 über die Mindestgehälter bei vollen-
detem 45. Lebensjahr für das Jahr 2026 (https://t1p.de/grk61). 

§ 18b AufenthG 
(wenn die Person 
bei erstmaliger 
Erteilung der AE 
unter 45 Jahre alt 
ist). 

AE zum Zweck 
der qualifizier-
ten Beschäfti-
gung als Fach-
kraft mit akade-
mischer Ausbil-
dung 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Siehe Anmerkungen zu § 18a für unter 45jährige Personen. 

§ 18b AufenthG 
(wenn die Person 
bei erstmaliger 
Erteilung der AE 
45 Jahre oder äl-
ter ist). 

AE zum Zweck 
der qualifizier-
ten Beschäfti-
gung als Fach-
kraft mit akade-
mischer Ausbil-
dung 

4.647,50 Euro 
brutto monatlich 

55.770 Euro 
brutto jährlich 

Siehe Anmerkungen zu § 18a für Personen, die 45 Jahre oder älter sind. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://t1p.de/grk61


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 18c AufenthG Niederlassungs-
erlaubnis für 
Fachkräfte 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Siehe Anmerkungen zu § 18a für unter 45jährige Personen. 
Beim erforderlichen Einkommen für die Niederlassungserlaubnis wird nicht nach dem Alter 
differenziert. Zusätzlich zum gesicherten Lebensunterhalt müssen weitere Voraussetzungen 
erfüllt sein. 

§ 18d AufenthG AE für For-
scher*innen 

Für Erwerbstätige als Orientierung: 
monatliches Nettoeinkommen von 
663 Euro plus Warmmiete für eine 
alleinstehende Person. 
 
Für Nicht-Erwerbstätige als Orientie-
rung: monatliches Nettoeinkommen 
von 563 Euro plus Warmmiete plus 
Krankenversicherung für eine allein-
stehende Person. 

Siehe Anmerkungen zu § 18a für unter 45jährige Personen. 
Beim erforderlichen Einkommen für Forscher*innen wird nicht nach dem Alter differen-
ziert. Bei erwerbstätigen Personen dürfte in der Praxis häufig ein höheres Einkommen auf-
grund der Erwerbstätigen-Freibeträge des § 11b Abs. 3 SGB II verlangt werden. Es ist jedoch 
fraglich, ob dies aufgrund der Rechtsprechung des EuGH (Rechtssache C-578/08, Chakroun) 
und des BVerwG (Urteil vom 16.11.2010; 1 C 20.09) zulässig ist. Die dortige unionsrechtliche 
Auslegung des Sozialhilfebegriffs dürfte nämlich übertragbar sein auf Forscher*innen die der 
EU-REST-Richtlinie (RL 2016/801); Art. 7 Abs. 1e) unterliegen. 
Bei nicht-erwerbstätigen Personen fallen diese Freibeträge ohnehin nicht negativ ins Ge-
wicht.  

§ 18e AufenthG Aufenthalt zum 
Zweck der For-
schung ohne 
Aufenthaltstitel 
(kurzfristige 
Mobilität) 

Siehe zu § 18d Siehe Anmerkungen zu § 18d 

§ 18f AufenthG AE für For-
scher*innen 
(langfristige 
Mobilität) 

Siehe zu § 18d Siehe Anmerkungen zu § 18d 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0578&from=DE
https://www.bverwg.de/161110U1C20.09.0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0801&from=DE


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 18g Abs. 1 S. 1 
AufenthG 

Blaue Karte EU 
in Regelberufen 

4.225 Euro 
brutto monatlich 

50.700 Euro 
brutto jährlich 

Für die Erteilung und Verlängerung einer Blauen Karte-EU in Regelberufen wird ein Brutto-
einkommen in Höhe von 50 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Renten-
versicherung gefordert. Falls Grenze während der Gültigkeitsdauer der Blauen Karte steigt 
und das Einkommen dann darunter liegt, hat dies keine negativen Auswirkungen. 
Rechtsgrundlagen: § 18g AufenthG, Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 18g; Bekanntma-
chung des BMI vom 2. Dezember 2025 über die Mindestgehälter für die Blaue Karte EU für 
das Jahr 2026 (https://t1p.de/wb6yo). 

§ 18g Abs. 1 S. 2 
und Abs. 2 
AufenthG 

Blaue Karte EU 
in Engpassberu-
fen oder für Be-
rufsanfän-
ger*innen 

3.827,85 Euro 
brutto monatlich 

45.934,20 Euro 
brutto jährlich 

Für Erteilung und Verlängerung einer Blauen Karte-EU in Engpassberufen (z. B. Ärzt*innen, 
Naturwissenschaftler*innen, IT-Spezialist*innen, Ingenier*innen, Tierärzt*innen, Zahn-
ärzt*innen, Apotheker*innen, akademische Gesundheitsberufe, Lehrkräfte usw.) sowie für 
Berufsanfänger*innen (Personen, die ihren Hochschulabschluss in den letzten drei Jahren 
absolviert haben) wird ein Bruttogehalt von 45,3 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der 
allgemeinen Rentenversicherung gefordert. 
Rechtsgrundlagen: § 18g AufenthG, Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 18g; Bekanntma-
chung des BMI vom 2. Dezember 2025 über die Mindestgehälter für die Blaue Karte EU für 
das Jahr 2026 (https://t1p.de/wb6yo). 

§ 19 AufenthG ICT-Karte Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 663 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Siehe Anmerkungen zu § 18a für unter 45jährige Personen. 
Beim erforderlichen Einkommen für Personen mit ICT-Karte wird nicht nach dem Alter diffe-
renziert. Bei erwerbstätigen Personen dürfte in der Praxis häufig ein höheres Einkommen 
aufgrund der Erwerbstätigen-Freibeträge des § 11b Abs. 3 SGB II verlangt werden. Es ist je-
doch fraglich, ob dies aufgrund der Rechtsprechung des EuGH (Rechtssache C-578/08, Chak-
roun) und des BVerwG (Urteil vom 16.11.2010; 1 C 20.09) zulässig ist. Die dortige unions-
rechtliche Auslegung des Sozialhilfebegriffs dürfte nämlich übertragbar sein auf Personen 
mit ICT-Karte, die der EU-ICT-Richtlinie (RL 2014/66/EU; Art. 5 Abs. 5) unterliegen. 

§ 19a AufenthG Aufenthalt ohne 
Aufenthaltstitel 
für kurzfristig 
transferierte Ar-
beitnehmer*in-
nen 

Keine Regelung 
 

Da es sich nicht um einen Aufenthaltstitel handelt, sind § 5 Abs. 1 Nr.1 und § 2 Abs. 3 Auf-
enthG nicht anwendbar. Voraussetzung ist jedoch ein Erwerbseinkommen, das nicht „un-
günstiger ist als das Arbeitsentgelt vergleichbarer deutscher Arbeitnehmer“ (§ 19a Abs. 3 Nr. 
1 AufenthG).  

§ 19b AufenthG Mobiler ICT-
Karte 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 663 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Siehe Anmerkungen zu § 19. 
 

  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://t1p.de/wb6yo
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://t1p.de/wb6yo
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0578&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0578&from=DE
https://www.bverwg.de/161110U1C20.09.0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0066&from=DE


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 19c Abs. 1  
AufenthG i. V. m.  
§ 22a BeschV 
(wenn die Person 
bei erstmaliger Er-
teilung der AE un-
ter 45 Jahre alt ist). 

AE für Be-
schäftigung als 
Pflegehilfs-
kraft 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Es gibt kein festgelegtes Mindesteinkommen. Durch das Einkommen muss jedoch in der Re-
gel der Lebensunterhalt gesichert sein. Das heißt: Es darf kein Anspruch auf aufstockende 
Leistungen nach SGB II bestehen. Es muss daher das anrechenbare Einkommen (nach Abzug 
der Erwerbstätigen-Freibeträge gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individuelle Bedarf 
(jeweiliger Regelbedarf plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, 
Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei zum 
Einkommen hinzugerechnet.  
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 AufenthG; BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 2.3 ff; 
BMI: Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum AufenthG, Nr. 2.3. 

§ 19c Abs. 1  
AufenthG i. V. m.  
§ 22a BeschV 
(wenn die Person 
bei erstmaliger Er-
teilung der AE 45 
Jahre oder älter 
ist). 

AE für Be-
schäftigung als 
Pflegehilfs-
kraft 

4.647,50 Euro 
brutto monatlich 

55.770 Euro  
brutto jährlich 

Personen, die erstmalig die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 1 i. V. m. 
§ 22a BeschV erhalten und zum Zeitpunkt der Beschäftigungsaufnahme 45 Jahre oder älter 
sind, müssen ein Mindesteinkommen von 55 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der all-
gemeinen Rentenversicherung nachweisen. Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über eine an-
gemessene Altersversorgung erbracht werden kann. Von dem Mindesteinkommen kann in 
bestimmten Fällen abgesehen werden. 
Rechtsgrundlagen: § 1 Abs. 2 BeschV; BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 18.2.5; Be-
kanntmachung vom 2. Dezember 2025 über die Mindestgehälter bei vollendetem 45. Le-
bensjahr für das Jahr 2026 (https://t1p.de/grk61). 

§ 19c Abs. 1  
AufenthG i. V. m.  
§ 24a BeschV 
(wenn die Person 
bei erstmaliger Er-
teilung der AE un-
ter 45 Jahre alt ist). 

AE für Be-
schäftigung als 
Berufskraft-
fahrer*in 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Siehe Anmerkung zu § 19c Abs. 1 i. V. m. § 22a BeschV für Personen unter 45 Jahre 

§ 19c Abs. 1  
AufenthG i. V. m.  
§ 24a BeschV 
(wenn die Person 
bei erstmaliger Er-
teilung der AE 45 
Jahre oder älter 
ist). 
 
 

AE für Be-
schäftigung als 
Berufskraft-
fahrer*in 

4.647,50 Euro 
brutto monatlich 

55.770 Euro  
brutto jährlich 

Siehe Anmerkung zu § 19c Abs. 1 i. V. m. § 22a BeschV für Personen, die 45 Jahre oder älter 
sind. 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://t1p.de/grk61


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 19c Abs. 1  
AufenthG i. V. m.  
§ 26 Abs. 2 BeschV 
(unter 45 Jahre alt). 

AE für Be-
schäftigung 
nach der 
Westbalkan-
regelung 

Als Orientierung: monatliches Nettoeinkom-
men von 910 Euro plus Warmmiete für eine al-
leinstehende Person 

Siehe Anmerkung zu § 19c Abs. 1 i. V. m. § 22a BeschV für Personen unter 45 Jahre 

§ 19c Abs. 1  
AufenthG i. V. m.  
§ 26 Abs. 2 BeschV 
(45 Jahre oder äl-
ter). 

AE für Be-
schäftigung 
nach der 
Westbalkan-
regelung 

4.647,50 Euro 
brutto monatlich 

55.770 Euro  
brutto jährlich 

Siehe Anmerkung zu § 19c Abs. 1 i. V. m. § 22a BeschV für Personen, die 45 Jahre oder älter 
sind. 

§ 19c Abs. 1 Auf-
enthG in sonstigen 
Fällen 

AE für sons-
tige Beschäfti-
gungen (z. B. 
Au Pair, Frei-
willigen-
dienste, Sai-
sonarbeitneh-
mer*innen 
usw.) 

Als Orientierung: monatliches Nettoeinkom-
men von 910 Euro plus Warmmiete für eine al-
leinstehende Person 

Für § 19c Abs. 1 AufenthG in sonstigen Fällen wird nicht nach dem Alter differenziert.  
Ansonsten siehe Anmerkungen zu § 19c Abs. 1 i. V. m. § 24a BeschV für Personen unter 45 
Jahre. 
Sonderregelung für Au Pairs: Hier ist normalerweise von einem gesicherten Lebensunterhalt 
auszugehen, wenn ein wirksamer Au-Pair-Vertrag vorliegt, die Unterkunft und Verpflegung 
durch die Gastfamilie gesichert, ein Taschengeld von 280 Euro gezahlt, die Kranken- und Un-
fallversicherung durch die Gastfamilie sichergestellt wird und die Gastfamilie mindestens 50 
Euro monatlich für Sprachkurskosten übernimmt (siehe Visumhandbuch , Eintrag „Au Pair“; 
Merkblatt der BA: „Au-Pair in deutschen Familien“). 
Sonderregelung für gesetzlich geregelten Freiwilligendienst (FSJ, BufDi usw.): Der Lebens-
unterhalt gilt in der Regel durch Taschengeld, Unterkunft, Verpflegung als gesichert. Hierfür 
reichen in der Regel die Angaben der Einsatzstelle/des Trägers in der Vereinbarung aus 
(siehe Auswärtiges Amt: Visumhandbuch, Eintrag „Freiwilligendienste“). 

§ 19c Abs. 2 Auf-
enthG i. V. m. § 6 
BeschV (Personen 
mit im Ausland an-
erkanntem Ab-
schluss bzw. IT-
Fachleute) (wenn 
die Person bei erst-
maliger Erteilung 
der AE unter 45 
Jahre alt ist). 
 

AE für Be-
schäftigung 
mit ausge-
prägten be-
rufsprakti-
schen Kennt-
nissen 

3.802,50 Euro 
brutto monatlich 

45.630 Euro  
brutto jährlich 

Bei Personen, die keinen in Deutschland anerkannten, aber einen im Ausland anerkannten 
Abschluss und eine bestimmte Berufserfahrung haben, wird für die Aufenthaltserlaubnis 
nach § 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV ein Mindesteinkommen von 45 Prozent der 
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung vorausgesetzt. Das gilt 
nicht, wenn der Betrieb tarifgebunden ist und auch nach Tarif bezahlt. 
IT-Fachleute mit Berufserfahrung müssen keinen im Ausland anerkannten Abschluss haben.  
Rechtsgrundlagen: § 6 BeschV; Bekanntmachung vom 2. Dezember 2025 über das Mindest-
gehalt für die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Aufenthaltserlaubnis für Be-
schäftigungen bei ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung für das Jahr 2026 
(https://t1p.de/awbbl). 

https://www.auswaertiges-amt.de/resource/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/au-pair-merkblatt_ba015069.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://t1p.de/awbbl


 
 

 
 

 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 19c Abs. 2 Auf-
enthG i. V. m. § 6 
BeschV (Fachkräfte 
mit im Ausland an-
erkanntem Ab-
schluss) 
(wenn die Person 
bei erstmaliger Er-
teilung der AE 45 
Jahre oder älter 
ist). 

AE für Be-
schäftigung 
mit ausge-
prägten be-
rufsprakti-
schen Kennt-
nissen 

4.647,50 Euro 
brutto monatlich 

55.770 Euro  
brutto jährlich 

Personen, die erstmalig die Zustimmung zu einem Aufenthaltstitel nach § 19c Abs. 2 i. V. m. 
§ 6 BeschV erhalten und zum Zeitpunkt der Beschäftigungsaufnahme 45 Jahre oder älter 
sind, müssen ein Mindesteinkommen von 55 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der all-
gemeinen Rentenversicherung nachweisen. Dies gilt nicht, wenn der Nachweis über eine an-
gemessene Altersversorgung erbracht werden kann. Von dem Mindesteinkommen kann in 
bestimmten Fällen abgesehen werden. 
Rechtsgrundlagen: § 1 Abs. 2 BeschV; § 6 BeschV; Bekanntmachung vom 2. Dezember 2025 
über die Mindestgehälter bei vollendetem 45. Lebensjahr für das Jahr 2026 
(https://t1p.de/grk61). 
Anmerkung: In der oben genannten Bekanntmachung wird die Gehaltsgrenze nur für die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 1 und nicht Abs. 2 bekanntgegeben. Dies dürfte ein 
Fehler sein. Dennoch ist aufgrund von § 1 Abs. 2 BeschV davon auszugehen, dass die BA für 
die Zustimmung zu einer Beschäftigung auch bei § 19c Abs. 2 die höhere Gehaltsgrenze vo-
raussetzt. 

§ 19c Abs. 3 und 4 
AufenthG 

AE für andere 
Beschäfti-
gungszwecke 
bei besonde-
rem Interesse 
und für Be-
amte 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Es gibt kein festgelegtes Mindesteinkommen. Durch das Einkommen muss jedoch in der Re-
gel der Lebensunterhalt gesichert sein. Das heißt: Es darf kein Anspruch auf aufstockende 
Leistungen nach SGB II bestehen. Es muss daher das anrechenbare Einkommen (nach Abzug 
der Erwerbstätigen-Freibeträge gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individuelle Bedarf 
(jeweiliger Regelbedarf plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, 
Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei zum 
Einkommen hinzugerechnet.  
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 AufenthG; BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 2.3 ff; Vi-
sumhandbuch: Eintrag „Lebensunterhalt bei nationalen Visa“; Netto-Brutto-Rechner 
www.nettolohn.de; BMI: Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum AufenthG, Nr. 2.3. 

  

https://t1p.de/grk61
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
file:///C:/Users/voigtc/Desktop/Claudius%20GGUA/Eigene%20Dateien/artikel/Tabellen%20Zugänge/2020/www.nettolohn.de
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 19d AufenthG AE für qualifi-
zierte (frühere) 
Geduldete 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete für eine alleinstehende 
Person 

Siehe Anmerkung zu § 19c Abs. 3 und 4 AufenthG. 

§ 19e AufenthG AE für Teil-
nahme am Eu-
ropäischen Frei-
willigendienst 

Entsprechend der Vereinbarung mit 
der Einsatzstelle. 

Der Lebensunterhalt gilt in der Regel durch Taschengeld, Unterkunft, Verpflegung als gesi-
chert. Hierfür reichen in der Regel die Angaben der Einsatzstelle/des Trägers in der Verein-
barung aus (siehe Auswärtiges Amt: Visumhandbuch, Eintrag „Freiwilligendienste“). 

§ 20 AufenthG AE zur Arbeitsu-
che  

Für Erwerbstätige als Orientierung: 
monatliches Nettoeinkommen von 
910 Euro plus Warmmiete für eine 
alleinstehende Person. 
 
Für Nicht-Erwerbstätige als Orientie-
rung: monatliches Nettoeinkommen 
von 563 Euro plus Warmmiete plus 
Krankenversicherung für eine allein-
stehende Person. 

Es gibt kein festgelegtes Mindesteinkommen. Der Lebensunterhalt muss jedoch zwingend 
gesichert sein. Das heißt: Es darf kein Anspruch auf aufstockende Leistungen nach SGB II be-
stehen. Es muss daher das anrechenbare Einkommen (bei Erwerbstätigen: nach Abzug der 
Erwerbstätigen-Freibeträge gem. § 11b SGB II) höher liegen als der individuelle Bedarf (je-
weiliger Regelbedarf plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, 
Unterhaltsvorschuss, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei zum 
Einkommen hinzugerechnet. Das erforderliche Einkommen kann durch Erwerbseinkommen, 
oder (auch ergänzend) durch Sperrkonto oder Verpflichtungserklärung nachgewiesen wer-
den.  
Rechtsgrundlagen: § 2 Abs. 3 AufenthG; BMI: Anwendungshinweise zum FEG, Nr. 2.3 ff; Vi-
sumhandbuch: Eintrag „Lebensunterhalt“; BMI: Allgemeine Verwaltungsvorschriften zum 
AufenthG, Nr. 2.3. Für Personen mit § 20 AufenthG sieht das Auswärtige Amt in seinem Vi-
sumhandbuch (Eintrag „Lebensunterhalt“) einen Orientierungswert von 1.027 Euro (BAföG-
Höchstsatz plus zehn Prozent) vor. Dafür gibt es jedoch keine Rechtsgrundlage.  

§ 20a AufenthG Chancenkarte Für Erwerbstätige als Orientierung: 
monatliches Nettoeinkommen von 
910 Euro plus Warmmiete für eine 
alleinstehende Person. 
 
Für Nicht-Erwerbstätige als Orientie-
rung: monatliches Nettoeinkommen 
von 563 Euro plus Warmmiete plus 
Krankenversicherung.  
 
 
 
 

Siehe Anmerkung zu § 20 AufenthG. 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/themen/migration/anwendungshinweise-fachkraefteeinwanderungsgesetz.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/pdf/BMI-MI3-20091026-SF-A001.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/207816/e025d7a51aa0e20f5567c6f7478c8fd6/visumhandbuch-data.pdf


 
 

 
 

Aufenthaltstitel Was ist das? Erforderliche Mindestbeträge? Anmerkungen 

§ 21 AufenthG AE / NE für 
Selbstständige 

Als Orientierung: monatliches Netto-
einkommen von 910 Euro plus 
Warmmiete plus Krankenversiche-
rung für eine alleinstehende Person  

Siehe Anmerkungen zu § 19c Abs. 3 und 4. 
Zusätzlich wird für Personen, die über 45 Jahre alt sind, in der Regel eine „angemessene Al-
tersvorsorge“ vorausgesetzt. 

§ 38a AufenthG AE für in einem 
anderen Uni-
onsstaat lang-
fristig Aufent-
haltsberechtigte 

Als Orientierungsgröße: 663 Euro 
monatlich netto für eine alleinste-
hende Person. 
 
Für Nicht-Erwerbstätige als Orientie-
rung: monatliches Nettoeinkommen 
von 563 Euro plus Warmmiete plus 
Krankenversicherung für eine allein-
stehende Person. 

Es gibt kein festgelegtes Mindesteinkommen. Der Lebensunterhalt muss jedoch zwingend 
gesichert sein. Das heißt: Es darf kein Anspruch auf aufstockende Leistungen nach SGB II be-
stehen. Es muss daher das anrechenbare Einkommen (bei Erwerbstätigen: nach Abzug des 
Grundfreibetrags von 100 Euro) höher liegen als der individuelle Bedarf (jeweiliger Regelbe-
darf plus Kosten der Unterkunft). Kindergeld, Kinderzuschlag, Elterngeld, Unterhaltsvor-
schuss, Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kurzarbeitergeld werden dabei zum Einkommen 
hinzugerechnet. Das erforderliche Einkommen kann durch Erwerbseinkommen, oder (auch 
ergänzend) durch Sperrkonto oder Verpflichtungserklärung nachgewiesen werden. 
Bei erwerbstätigen Personen dürfte in der Praxis häufig ein höheres Einkommen aufgrund 
der Erwerbstätigen-Freibeträge des § 11b Abs. 3 SGB II verlangt werden. Dies dürfte auf-
grund der Rechtsprechung des EuGH (Rechtssache C-578/08, Chakroun) und des BVerwG 
(Urteil vom 16.11.2010; 1 C 20.09) unzulässig ist. Die dortige unionsrechtliche Auslegung des 
Sozialhilfebegriffs ist nämlich übertragbar auf Personen mit § 38a, die der EU-Daueraufent-
haltsrichtlinie (RL 2003/109/EG); Art. 15 Abs. 2, unterliegen. So auch OVG Niedersachsen, 
Beschluss vom 24. Juni 2021 (Az: 13 ME 527/20); https://t1p.de/1zvik. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0578&from=DE
https://www.bverwg.de/161110U1C20.09.0
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/Longtermresidency-DE.pdf
https://t1p.de/1zvik

